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Große Anfrage

der Abgeordneten Nebahat Güçlü, Christiane Blömeke, Christa Goetsch,

Antje Möller, Manuel Sarrazin (GAL) und Fraktion vom 10.01.05

und Antwort des Senats

Betr.: Migration, Integration und Bildung
II. Statistische Erfassung der Merkmale Migrationshintergrund und Muttersprache

1. Hält der Senat es für wichtig, die Begriffe Migrationshintergrund und Muttersprache in Bezug auf die Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern als Einwanderinnen und Einwanderer nach Hamburg gekommen sind und nun hier leben, zu verwenden? Wenn ja, wie definiert er diese Begriffe?

2. Bei welchen statistischen Erhebungen bzw. Befragungen durch den Senat, den Bund oder Dritte (so weit dem Senat bekannt) werden bei Menschen in Hamburg mit Migrationshintergrund die Daten zu Staatsangehörigkeit, nach Migrationshintergrund (in erster, zweiter, dritter Generation) und nach Muttersprache erhoben? In welchen Handlungsfeldern erscheint es dem Senat für Steuerungs- bzw. Gestaltungszwecke bedeutsam, eine solche Differenzierung vorzunehmen und wie soll dies in Zukunft geschehen?

Der Begriff „mit Migrationshintergrund“ ist dem deutschen Recht und damit auch der amtlichen statistischen Erfassung unbekannt. Deutsche Staatsangehörige gelten nach deutschem Recht ausschließlich als Deutsche, unabhängig davon, ob sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen oder besaßen. Sie werden deshalb auch ausschließlich als deutsche Staatsangehörige statistisch erfasst. Wesentliches Differenzierungskriterium zur datenmäßigen Erfassung deutscher und nicht deutscher Bürgerinnen und Bürger in amtlichen Statistiken ist das Merkmal Staatsangehörigkeit.

Unter dem Stichwort „Migrationshintergrund“ erhebt die zuständige Behörde seit Jahren die Merkmale Ausländer, Aussiedler und Herkunftssprache in den allgemeinbildenden Schulen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I. Die neue Schulverwaltungssoftware LUSD wird es künftig ermöglichen, diese Merkmale zu kombinieren.

Im Rahmen der Berichterstattung zum Europäischen Sozialfonds, Ziel 3, erheben alle Bundesländer sowie die beteiligten Bundesministerien Daten zur Nationalität sowie zum Aussiedlerstatus. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit lässt diese Angaben von den Zuwendungsempfängern der ESF-Gemeinschaftsinitiative EQUAL ebenfalls erheben.

3. Welche Erkenntnisse liegen aus der Schulforschung (PISA, LAU, ULME, KESS etc.) oder aus Befragungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern usw. hinsichtlich der statistischen Erfassung des Migrationshintergrundes vor (z. B. zur Frage der ethnischen Herkunft oder der Muttersprache)?

Für eine aussagekräftige Einordnung von Lernständen und Lernentwicklungen im Rahmen größerer Schulleistungsuntersuchungen ist eine präzise Erfassung der individuellen, insbesondere sprachlichen Lernvoraussetzungen erforderlich.

4. Wurden daraus Konsequenzen für die Systematik der statistischen Erfassung von Kindern in den Kitas, Vorschulen und Schulen gezogen, um neben dem Unterscheidungsmerkmal der Staatsangehörigkeit auch Fragen der Muttersprache und des Migrationshintergrundes zu berücksichtigen? Wenn nein, warum nicht?

Bei der Beantragung eines Kita-Gutscheins werden seit dem 1. August 2003 Daten zur Staatsangehörigkeit und seit dem 1. Januar 2005 Daten zur Muttersprache der Kinder erhoben.
